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 Veröffentlicht am 28.01.1999

Norm

ABGB §579

Rechtssatz

Beim fremdhändigen Testament nach § 579 ABGB kann die Zeugenunterschrift nach dem Grundsatz der Einheit des

Testieraktes in gewissen zeitlichen Grenzen nachgeholt werden. Eine erst Monate nach dem Tod des Erblassers

nachgeholte Zeugenunterschrift ist aber verspätet.
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